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Nachlese Jahreskonferenz „Risk Governance 2014“

Von der Kunst der verantwortbaren 
Steuerung von Risiken

Engagements reduzieren. Kredite für Kom-
munen, die zuvor als nahezu unbegrenzt 
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden 
nur noch in spürbar reduzierter Form vor-
handen sein. Ein Miteinander von Kredit-
gebern und -nehmern auf Augenhöhe ist 
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte 
Banken können den Kommunen in diesem 
Zusammenhang dabei helfen, alternative Fi-
nanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein 
externes Rating kann dabei eine Investi-
tionsentscheidung für die Marktteilnehmer 
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt 
erleichtern.

Everling: Tatsächlich zwingt die Verknap-
pung des Eigenkapitals die Banken dazu, 
noch strikter ihre Prioritäten zu setzen und 
auch den Fall einzukalkulieren, dass es bei 
Kommunen zu Zahlungsverzögerungen 
kommt.

RISIKO MANAGER: Auf der anderen Seite 
hat die Finanzkrise die strukturellen Schwä-
chen der kommunalen Finanzierung dras-
tisch offengelegt. Was können Städte und 
Gemeinden tun, um ihre angeschlagenen 
Haushalte zu sanieren?

Dreier: Wir müssen Angebote und Stan-
dards in allen Bereichen zurückfahren, 
eine Schuldenfreiheit anstreben bzw. kon-
sequent umsetzen und möglichst keine 
Neuverschuldungen bewilligen. Das gilt 
aber nicht für rentierliche Bereiche, z.B. 
mit der Zielsetzung der Energieeinsparung 
oder langfristiger Gewinnerzielung durch 
regenerative Energie, z.B. Windkraft. Nur so 
viel: Steuererhöhungen helfen meist nicht 
aus der Misere, da das „Mehr“ auch wieder 
ausgegeben wird.

Otte: Die finanzielle Lage der Kommu-
nen ist sehr heterogen. Obwohl die In-
anspruchnahme von Kassenkrediten von 
Kommunen gerade in den letzten beiden 
Jahren explosionsartig angestiegen ist, be-
sitzen einige Gebietskörperschaften gerade 
in Baden-Württemberg oder Bayern noch 
Gestaltungsspielräume. Es gibt Beispiele 
für erfolgreiche Sanierungen, wie etwa 
die Stadt Düsseldorf, die sich von Beteili-
gungen trennte, oder die Stadt Langenfeld, 
die bereits Ende der 80er einen Sparkurs 
eingeschlagen hat. Natürlich gilt es aber 
zu bedenken, dass den Kommunen ihre 
Aufgaben in weiten Teilen gesetzlich vor-
geschrieben sind und sie auch ihre Ein-
nahmesituation nur sehr begrenzt steuern 

können. Besonders in strukturschwachen 
Regionen ist dann ein strukturelles Defizit 
nicht ohne weiteres zu beheben. Dennoch 
ist es auch gerade hier wichtig, ein realis-
tisches Bild der finanziellen Situation zu 
schaffen. Dies muss die Einführung der 
Doppik in der Buchführung bedeuten; es 
muss klar sein, was die Kernaufgaben der 
Kommunen sind und wie man diese rea-
listisch erfüllen kann. Wer aber mehr Ei-
genverantwortung der Kommunen fordert, 
muss ihnen eben auch ein paar zusätz-
liche Freiheiten einräumen und darf ihnen 
nicht nur den Anstieg der Sozialausgaben 
aufbürden. Diese Freiräume würden dazu 
führen, dass es langfristig größere Unter-
schiede in den kommunalen Leistungen 
und deshalb auch mehr Wettbewerb gibt. 
Letztendlich müssen wir entscheiden, ob 
wir das wirklich wollen.

Dette: Der Königsweg zur Sanierung von 
Haushalten ist trotz umfangreichster Li-
teratur, vielfältiger Hinweise von Rech-
nungshöfen und Aufsichtsbehörden nicht 
erkennbar. In der Praxis hat sich ein Mix 
aus Aufgabenkritik, Prioritätensetzung bei 
den freiwilligen Leistungen und Investiti-
onen, Kostendeckung bei den Gebühren-
haushalten, Ausschöpfung kommunaler 
Einnahmemöglichkeiten und Aktivierung 
kommunalen Vermögens als gangbarer 
Weg gezeigt.

Kuper: Neben den eigenen Konsolidie-
rungsanstrengungen, die jede Stadt und 
Gemeinde individuell ermitteln und 
durchsetzen muss und dabei insbesonde-
re Einsparungen durch interkommunale 
Zusammenarbeit und Absenkung von 
Standards ergreifen muss, hat gerade die 
Politik eine besondere Verantwortung ge-
genüber seinen Kommunen. Neben einer 
wirksamen Soforthilfe („Bail-out“) für alle 
notleidenden Kommunen mit einer nach 
transparenten und gerechten Kriterien ver-
teilten Soforthilfe , die sowohl den Anstieg 
der Kassenkredite und damit das Zinsän-
derungsrisiko, als auch den schnellstmög-
lichen Haushaltsausgleich im Fokus hat, 
müssen auch strukturelle Änderungen in 
der Kommunalfinanzierung angegangen 
werden. Dabei darf es nicht dazu kommen, 
dass die ärmeren Kommunen die ärmsten 
Kommunen unterstützen und dadurch 
selbst in eine finanzielle Schieflage gera-
ten. Selbst bei einem starken Abbau der 
Verbindlichkeiten durch die Sofortmaß-
nahme wird langfristig die strukturelle Un-

terfinanzierung nicht beseitigt. Es bleibt 
ein negativer Finanzierungsaldo dauerhaft 
erhalten, mit der Konsequenz, dass auf 
absehbare Zeit wieder neue Schulden (also 
auch Kassenkredite) aufgebaut werden. 
Deshalb müssen  neben der  notwendigen 
Symptombekämpfung strukturelle Ände-
rungen der Gemeindefinanzierung ange-
gangen werden ist.  Ein erster erfreulicher 
und wichtiger Schritt ist die Entlastung 
durch die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung durch den Bund. Durch 
diese Maßnahme werden die nordrhein-
westfälischen Kommunen ab dem Jahr 
2014, wenn der Bund 100 % der Grundsi-
cherungskosten übernimmt, um rund eine 
Milliarde Euro entlastet. Zusätzlich aber 
muss auch das Land weitere Verantwor-
tung für seine Kommunen übernehmen. 

RISIKO MANAGER: Gleichwohl müssen die 
Kommunen umdenken und ihre Finanzie-
rungsgrundlagen verbreitern.

Kuper: Neben dem klassischen Kommu-
naldarlehen können bei größeren Sum-
men Schuldscheine und Anleihen, wie 
sie z.B. von der Stadt Essen ausgegeben 
werden, Teil eines modernen Schulden-
managements sein. Durch solche Ergän-
zungen kann das kommunale Finanzma-
nagement auf eine breitere, risikoärmere 
Basis gestellt werden. Hierfür benötigen 
allerdings insbesondere die mittleren und 
kleineren Kommunen Hilfe. 

Otte: Es gibt eine ganze Reihe verschie-
dener Finanzierungsinstrumente. Und 
auch innerhalb dieser Instrumente gibt es 
verschiedene Abstufungen, die für die ver-
schiedenen kommunalen Akteure unter-
schiedlich gut geeignet sind. Große Städ-
te wie Hannover oder Essen haben auch 
schon erfolgreich Anleihen am Kapital-
markt begeben und eine erfolgreiche Plat-
zierung der ebenfalls relativ verbreiteten 
Schuldscheindarlehen haben wir gerade 
bei der Stadt Wiesbaden erlebt. Interessant 
für kleinere Städte können beispielsweise 
Anleihen sein, die an die eigenen Bürger 
ausgegeben werden. Ich glaube, dass es 
bei vielen eine Bereitschaft gäbe die eigene 
Stadt zu unterstützen.

Dreier: Für eine Stadt wie Salzkotten 
kommt, sofern notwendig, nur der klas-
sische Kommunalkredit in Frage, da der 
Beschaffungsaufwand und die Konditi-
onen sehr niedrig sind. 
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Anfang Oktober war es wieder soweit: 
Dr. Arnd Wiedemann, Professor und 

Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und 
Bankmanagement an der Universität Sie-
gen, und Dr. Michael Torben Menk, Ju-
niorprofessor für Risk Governance, hatten 
zur zweiten internationalen Fachtagung 
Risk Governance eingeladen und konnten, 
nach 40 Teilnehmern im letzten Jahr, nun 
schon über 60 Teilnehmer begrüßen. Am 
Ende waren sich alle einig: Die Konferenz 
ist auf dem besten Wege sich zu einer 
etablierten Plattform für Risk Governance-
Entscheider und -Forscher zu entwickeln, 
denn neben den Vorträgen bestand reich-
lich Möglichkeit zum Networking, die von 
den Teilnehmern ausgiebig genutzt wurde.

Die Siegener verstehen unter Risk 
Governance die verantwortbare Steuerung 
von Risiken als Voraussetzung für eine 

verantwortbare Unternehmensführung. 
Dabei liegt ein Fokus natürlich auf dem per 
se stark risikobelasteten Bankensektor. Al-
lerdings beschränkt sich die Forschergrup-
pe thematisch nicht nur auf die Finanz-
dienstleistungsindustrie, sondern richtet 
ihren Ansatz bewusst interdisziplinär aus. 
Neben den klassischen finanz- und bank-
wirtschaftlichen Themen werden auch 
Nachbardisziplinen wie die Personal- und 
Organisationsforschung, die Rechtswis-
senschaft, die Psychologie und speziell für 
geld- und wirtschaftspolitische Fragestel-
lungen die Volkswirtschaftslehre in die 
gemeinsamen Forschungsprojekte einge-
bunden.

Angestrebt wird ein intensiver Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Praxis. 
Dass die Risk Governance-Konferenz hier-
für eine sehr gute Möglichkeit bietet, zeigt 

das diesjährige Programm. Prof. Dr. Tho-
mas Dietz von der Hochschule der Deut-
schen Bundesbank referierte über das Ba-
seler Trilemma – die Unmöglichkeit, Risi-
kosensitivität, Vergleichbarkeit und Ein-
fachheit bei der Berechnung der 
aufsichtsrechtlichen Mindesteigenkapi-
talanforderungen zu vereinen. Verbesse-
rungen bei der Risikosensitivität führen zu 
einer abnehmenden Vergleichbarkeit zwi-
schen den Banken und steigern gleichzei-
tig die Schwierigkeiten bei der Umsetzung. 
Aus diesem Trilemma leitet Dietz für Basel 
IV drei mögliche Entwicklungslinien ab: 
Entweder bleiben die aktuellen Regulie-
rungen, wie sie sind, oder es kommt zu 
einer weiteren Erhöhung der Risikosensi-
tivität (mit allen damit verbundenen nega-
tiven Konsequenzen) oder man kehrt zu-
rück zu den Wurzeln von Basel I und strebt 

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement, Universität Siegen  



Engagements reduzieren. Kredite für Kom-
munen, die zuvor als nahezu unbegrenzt 
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden 
nur noch in spürbar reduzierter Form vor-
handen sein. Ein Miteinander von Kredit-
gebern und -nehmern auf Augenhöhe ist 
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte 
Banken können den Kommunen in diesem 
Zusammenhang dabei helfen, alternative Fi-
nanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein 
externes Rating kann dabei eine Investi-
tionsentscheidung für die Marktteilnehmer 
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt 
erleichtern.

Everling: Tatsächlich zwingt die Verknap-
pung des Eigenkapitals die Banken dazu, 
noch strikter ihre Prioritäten zu setzen und 
auch den Fall einzukalkulieren, dass es bei 
Kommunen zu Zahlungsverzögerungen 
kommt.

RISIKO MANAGER: Auf der anderen Seite 
hat die Finanzkrise die strukturellen Schwä-
chen der kommunalen Finanzierung dras-
tisch offengelegt. Was können Städte und 
Gemeinden tun, um ihre angeschlagenen 
Haushalte zu sanieren?

Dreier: Wir müssen Angebote und Stan-
dards in allen Bereichen zurückfahren, 
eine Schuldenfreiheit anstreben bzw. kon-
sequent umsetzen und möglichst keine 
Neuverschuldungen bewilligen. Das gilt 
aber nicht für rentierliche Bereiche, z.B. 
mit der Zielsetzung der Energieeinsparung 
oder langfristiger Gewinnerzielung durch 
regenerative Energie, z.B. Windkraft. Nur so 
viel: Steuererhöhungen helfen meist nicht 
aus der Misere, da das „Mehr“ auch wieder 
ausgegeben wird.

Otte: Die finanzielle Lage der Kommu-
nen ist sehr heterogen. Obwohl die In-
anspruchnahme von Kassenkrediten von 
Kommunen gerade in den letzten beiden 
Jahren explosionsartig angestiegen ist, be-
sitzen einige Gebietskörperschaften gerade 
in Baden-Württemberg oder Bayern noch 
Gestaltungsspielräume. Es gibt Beispiele 
für erfolgreiche Sanierungen, wie etwa 
die Stadt Düsseldorf, die sich von Beteili-
gungen trennte, oder die Stadt Langenfeld, 
die bereits Ende der 80er einen Sparkurs 
eingeschlagen hat. Natürlich gilt es aber 
zu bedenken, dass den Kommunen ihre 
Aufgaben in weiten Teilen gesetzlich vor-
geschrieben sind und sie auch ihre Ein-
nahmesituation nur sehr begrenzt steuern 

können. Besonders in strukturschwachen 
Regionen ist dann ein strukturelles Defizit 
nicht ohne weiteres zu beheben. Dennoch 
ist es auch gerade hier wichtig, ein realis-
tisches Bild der finanziellen Situation zu 
schaffen. Dies muss die Einführung der 
Doppik in der Buchführung bedeuten; es 
muss klar sein, was die Kernaufgaben der 
Kommunen sind und wie man diese rea-
listisch erfüllen kann. Wer aber mehr Ei-
genverantwortung der Kommunen fordert, 
muss ihnen eben auch ein paar zusätz-
liche Freiheiten einräumen und darf ihnen 
nicht nur den Anstieg der Sozialausgaben 
aufbürden. Diese Freiräume würden dazu 
führen, dass es langfristig größere Unter-
schiede in den kommunalen Leistungen 
und deshalb auch mehr Wettbewerb gibt. 
Letztendlich müssen wir entscheiden, ob 
wir das wirklich wollen.

Dette: Der Königsweg zur Sanierung von 
Haushalten ist trotz umfangreichster Li-
teratur, vielfältiger Hinweise von Rech-
nungshöfen und Aufsichtsbehörden nicht 
erkennbar. In der Praxis hat sich ein Mix 
aus Aufgabenkritik, Prioritätensetzung bei 
den freiwilligen Leistungen und Investiti-
onen, Kostendeckung bei den Gebühren-
haushalten, Ausschöpfung kommunaler 
Einnahmemöglichkeiten und Aktivierung 
kommunalen Vermögens als gangbarer 
Weg gezeigt.

Kuper: Neben den eigenen Konsolidie-
rungsanstrengungen, die jede Stadt und 
Gemeinde individuell ermitteln und 
durchsetzen muss und dabei insbesonde-
re Einsparungen durch interkommunale 
Zusammenarbeit und Absenkung von 
Standards ergreifen muss, hat gerade die 
Politik eine besondere Verantwortung ge-
genüber seinen Kommunen. Neben einer 
wirksamen Soforthilfe („Bail-out“) für alle 
notleidenden Kommunen mit einer nach 
transparenten und gerechten Kriterien ver-
teilten Soforthilfe , die sowohl den Anstieg 
der Kassenkredite und damit das Zinsän-
derungsrisiko, als auch den schnellstmög-
lichen Haushaltsausgleich im Fokus hat, 
müssen auch strukturelle Änderungen in 
der Kommunalfinanzierung angegangen 
werden. Dabei darf es nicht dazu kommen, 
dass die ärmeren Kommunen die ärmsten 
Kommunen unterstützen und dadurch 
selbst in eine finanzielle Schieflage gera-
ten. Selbst bei einem starken Abbau der 
Verbindlichkeiten durch die Sofortmaß-
nahme wird langfristig die strukturelle Un-

terfinanzierung nicht beseitigt. Es bleibt 
ein negativer Finanzierungsaldo dauerhaft 
erhalten, mit der Konsequenz, dass auf 
absehbare Zeit wieder neue Schulden (also 
auch Kassenkredite) aufgebaut werden. 
Deshalb müssen  neben der  notwendigen 
Symptombekämpfung strukturelle Ände-
rungen der Gemeindefinanzierung ange-
gangen werden ist.  Ein erster erfreulicher 
und wichtiger Schritt ist die Entlastung 
durch die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung durch den Bund. Durch 
diese Maßnahme werden die nordrhein-
westfälischen Kommunen ab dem Jahr 
2014, wenn der Bund 100 % der Grundsi-
cherungskosten übernimmt, um rund eine 
Milliarde Euro entlastet. Zusätzlich aber 
muss auch das Land weitere Verantwor-
tung für seine Kommunen übernehmen. 

RISIKO MANAGER: Gleichwohl müssen die 
Kommunen umdenken und ihre Finanzie-
rungsgrundlagen verbreitern.

Kuper: Neben dem klassischen Kommu-
naldarlehen können bei größeren Sum-
men Schuldscheine und Anleihen, wie 
sie z.B. von der Stadt Essen ausgegeben 
werden, Teil eines modernen Schulden-
managements sein. Durch solche Ergän-
zungen kann das kommunale Finanzma-
nagement auf eine breitere, risikoärmere 
Basis gestellt werden. Hierfür benötigen 
allerdings insbesondere die mittleren und 
kleineren Kommunen Hilfe. 

Otte: Es gibt eine ganze Reihe verschie-
dener Finanzierungsinstrumente. Und 
auch innerhalb dieser Instrumente gibt es 
verschiedene Abstufungen, die für die ver-
schiedenen kommunalen Akteure unter-
schiedlich gut geeignet sind. Große Städ-
te wie Hannover oder Essen haben auch 
schon erfolgreich Anleihen am Kapital-
markt begeben und eine erfolgreiche Plat-
zierung der ebenfalls relativ verbreiteten 
Schuldscheindarlehen haben wir gerade 
bei der Stadt Wiesbaden erlebt. Interessant 
für kleinere Städte können beispielsweise 
Anleihen sein, die an die eigenen Bürger 
ausgegeben werden. Ich glaube, dass es 
bei vielen eine Bereitschaft gäbe die eigene 
Stadt zu unterstützen.

Dreier: Für eine Stadt wie Salzkotten 
kommt, sofern notwendig, nur der klas-
sische Kommunalkredit in Frage, da der 
Beschaffungsaufwand und die Konditi-
onen sehr niedrig sind. 
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Natalie Schmücker, Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement, 
Universität Siegen, Dr. Sebastian Fritz-Morgenthal, Leadvise

Prof. Dr. Thomas Dietz, Hochschule der Deut-
schen Bundesbank in Hachenburg 

Dr. Carsten Steinhoff, NORD/LB Tobias Scholz, Prof. Dr. Volker Stein, beide Lehrstuhl für Personalmanagement und 
Organisation, Universität Siegen, Jürgen Preis, Sparkasse Burbach-Neunkirchen, Prof. 
Dr. Thomas Dietz, Hochschule der Deutschen Bundesbank (von links nach rechts)

wieder ein einfaches Verfahren an. Letzte-
res würde aber einhergehen mit einer In-
tensivierung der qualitativen Aufsicht. 
Dietz analysierte auch die Ergebnisse der 
Studien der Bank for International Settle-
ments und der European Banking Autho-
rity über die Risk-Weighted Assets (RWA) 
und diskutierte die Frage, inwieweit mit 
der Methodenfreiheit der Länder bei der 
RWA-Berechnung im aktuellen Baseler 
Regelwerk zu viele Gestaltungsmöglichkei-
ten verbunden sind. Das Stichwort lautet: 
Do it yourself capital requirements. Gerade 
dies scheint die Aufsichtsinstanzen dazu 
zu bewegen, in Zukunft einen regelmäßi-
gen RWA-Vergleich zwischen den Ländern 
durchzuführen.

Das Thema Modellrisiken und ihre Be-
deutung für die Banksteuerung griff Dr. 
Robert Lauter, Leiter Risikomethoden bei 

der Commerzbank AG, anschließend in 
seinem Vortrag „Governance von Modell-
risiken“ auf. Seine zentralen Thesen lau-
ten: Ohne Modelle geht es nicht, Modelle 
helfen bei der Beherrschung der Risiko-
komplexität und Anwender müssen die 
Auswirkungen potenzieller Fehlaussagen 
bei der Risikosteuerung berücksichtigen. 
Governance von Modellrisiken heißt ge-
mäß Lauter, alle Modellentscheidungen 
im Top Management zu verankern, klare 
Verantwortlichkeiten im Managementpro-
zess festzulegen und die Managementin-
tensität über die Modellkomplexität zu 
steuern.

Im Mittelpunkt des Vortrages von Dr. 
Carsten Steinhoff, Leiter Operational Risk 
Controlling von der Norddeutschen Lan-
desbank, stand das Thema Kulturwandel 
im Risikomanagement. Am Beispiel seines 

Hauses zeigte er die Herangehensweise 
und die Dimensionen von Risikokultur 
auf. Risk Governance wird aus seiner Sicht 
stark durch das Aufsichtsrecht und die 
Stakeholder motiviert, besteht aus vielen 
niedergeschriebenen Spielregeln und stellt 
ein Regelwerk mit Leitplanken dar, das 
messbar und revisionssicher sein soll. Im 
Gegensatz dazu leitet sich die Risikokultur 
aus der intrinsischen Motivation (dem 
„Unternehmertum“) ab. Sie wird informell 
gelebt, ist nicht messbar, aber erlebbar, soll 
auch Entscheidungsfreiräume ermög-
lichen und wird als „Tone from the Top“ 
im Haus kommuniziert. Anhand von prak-
tischen Beispielen zeigte er auf, dass Risi-
kokultur ein wichtiger Wettbewerbsfaktor 
sein kann, wenn eine Balance zwischen 
Risiko und Geschäft gefunden wird. Er 
betonte auch, Vergangenheitswerte nicht 
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Engagements reduzieren. Kredite für Kom-
munen, die zuvor als nahezu unbegrenzt 
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden 
nur noch in spürbar reduzierter Form vor-
handen sein. Ein Miteinander von Kredit-
gebern und -nehmern auf Augenhöhe ist 
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte 
Banken können den Kommunen in diesem 
Zusammenhang dabei helfen, alternative Fi-
nanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein 
externes Rating kann dabei eine Investi-
tionsentscheidung für die Marktteilnehmer 
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt 
erleichtern.

Everling: Tatsächlich zwingt die Verknap-
pung des Eigenkapitals die Banken dazu, 
noch strikter ihre Prioritäten zu setzen und 
auch den Fall einzukalkulieren, dass es bei 
Kommunen zu Zahlungsverzögerungen 
kommt.

RISIKO MANAGER: Auf der anderen Seite 
hat die Finanzkrise die strukturellen Schwä-
chen der kommunalen Finanzierung dras-
tisch offengelegt. Was können Städte und 
Gemeinden tun, um ihre angeschlagenen 
Haushalte zu sanieren?

Dreier: Wir müssen Angebote und Stan-
dards in allen Bereichen zurückfahren, 
eine Schuldenfreiheit anstreben bzw. kon-
sequent umsetzen und möglichst keine 
Neuverschuldungen bewilligen. Das gilt 
aber nicht für rentierliche Bereiche, z.B. 
mit der Zielsetzung der Energieeinsparung 
oder langfristiger Gewinnerzielung durch 
regenerative Energie, z.B. Windkraft. Nur so 
viel: Steuererhöhungen helfen meist nicht 
aus der Misere, da das „Mehr“ auch wieder 
ausgegeben wird.

Otte: Die finanzielle Lage der Kommu-
nen ist sehr heterogen. Obwohl die In-
anspruchnahme von Kassenkrediten von 
Kommunen gerade in den letzten beiden 
Jahren explosionsartig angestiegen ist, be-
sitzen einige Gebietskörperschaften gerade 
in Baden-Württemberg oder Bayern noch 
Gestaltungsspielräume. Es gibt Beispiele 
für erfolgreiche Sanierungen, wie etwa 
die Stadt Düsseldorf, die sich von Beteili-
gungen trennte, oder die Stadt Langenfeld, 
die bereits Ende der 80er einen Sparkurs 
eingeschlagen hat. Natürlich gilt es aber 
zu bedenken, dass den Kommunen ihre 
Aufgaben in weiten Teilen gesetzlich vor-
geschrieben sind und sie auch ihre Ein-
nahmesituation nur sehr begrenzt steuern 

können. Besonders in strukturschwachen 
Regionen ist dann ein strukturelles Defizit 
nicht ohne weiteres zu beheben. Dennoch 
ist es auch gerade hier wichtig, ein realis-
tisches Bild der finanziellen Situation zu 
schaffen. Dies muss die Einführung der 
Doppik in der Buchführung bedeuten; es 
muss klar sein, was die Kernaufgaben der 
Kommunen sind und wie man diese rea-
listisch erfüllen kann. Wer aber mehr Ei-
genverantwortung der Kommunen fordert, 
muss ihnen eben auch ein paar zusätz-
liche Freiheiten einräumen und darf ihnen 
nicht nur den Anstieg der Sozialausgaben 
aufbürden. Diese Freiräume würden dazu 
führen, dass es langfristig größere Unter-
schiede in den kommunalen Leistungen 
und deshalb auch mehr Wettbewerb gibt. 
Letztendlich müssen wir entscheiden, ob 
wir das wirklich wollen.

Dette: Der Königsweg zur Sanierung von 
Haushalten ist trotz umfangreichster Li-
teratur, vielfältiger Hinweise von Rech-
nungshöfen und Aufsichtsbehörden nicht 
erkennbar. In der Praxis hat sich ein Mix 
aus Aufgabenkritik, Prioritätensetzung bei 
den freiwilligen Leistungen und Investiti-
onen, Kostendeckung bei den Gebühren-
haushalten, Ausschöpfung kommunaler 
Einnahmemöglichkeiten und Aktivierung 
kommunalen Vermögens als gangbarer 
Weg gezeigt.

Kuper: Neben den eigenen Konsolidie-
rungsanstrengungen, die jede Stadt und 
Gemeinde individuell ermitteln und 
durchsetzen muss und dabei insbesonde-
re Einsparungen durch interkommunale 
Zusammenarbeit und Absenkung von 
Standards ergreifen muss, hat gerade die 
Politik eine besondere Verantwortung ge-
genüber seinen Kommunen. Neben einer 
wirksamen Soforthilfe („Bail-out“) für alle 
notleidenden Kommunen mit einer nach 
transparenten und gerechten Kriterien ver-
teilten Soforthilfe , die sowohl den Anstieg 
der Kassenkredite und damit das Zinsän-
derungsrisiko, als auch den schnellstmög-
lichen Haushaltsausgleich im Fokus hat, 
müssen auch strukturelle Änderungen in 
der Kommunalfinanzierung angegangen 
werden. Dabei darf es nicht dazu kommen, 
dass die ärmeren Kommunen die ärmsten 
Kommunen unterstützen und dadurch 
selbst in eine finanzielle Schieflage gera-
ten. Selbst bei einem starken Abbau der 
Verbindlichkeiten durch die Sofortmaß-
nahme wird langfristig die strukturelle Un-

terfinanzierung nicht beseitigt. Es bleibt 
ein negativer Finanzierungsaldo dauerhaft 
erhalten, mit der Konsequenz, dass auf 
absehbare Zeit wieder neue Schulden (also 
auch Kassenkredite) aufgebaut werden. 
Deshalb müssen  neben der  notwendigen 
Symptombekämpfung strukturelle Ände-
rungen der Gemeindefinanzierung ange-
gangen werden ist.  Ein erster erfreulicher 
und wichtiger Schritt ist die Entlastung 
durch die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung durch den Bund. Durch 
diese Maßnahme werden die nordrhein-
westfälischen Kommunen ab dem Jahr 
2014, wenn der Bund 100 % der Grundsi-
cherungskosten übernimmt, um rund eine 
Milliarde Euro entlastet. Zusätzlich aber 
muss auch das Land weitere Verantwor-
tung für seine Kommunen übernehmen. 

RISIKO MANAGER: Gleichwohl müssen die 
Kommunen umdenken und ihre Finanzie-
rungsgrundlagen verbreitern.

Kuper: Neben dem klassischen Kommu-
naldarlehen können bei größeren Sum-
men Schuldscheine und Anleihen, wie 
sie z.B. von der Stadt Essen ausgegeben 
werden, Teil eines modernen Schulden-
managements sein. Durch solche Ergän-
zungen kann das kommunale Finanzma-
nagement auf eine breitere, risikoärmere 
Basis gestellt werden. Hierfür benötigen 
allerdings insbesondere die mittleren und 
kleineren Kommunen Hilfe. 

Otte: Es gibt eine ganze Reihe verschie-
dener Finanzierungsinstrumente. Und 
auch innerhalb dieser Instrumente gibt es 
verschiedene Abstufungen, die für die ver-
schiedenen kommunalen Akteure unter-
schiedlich gut geeignet sind. Große Städ-
te wie Hannover oder Essen haben auch 
schon erfolgreich Anleihen am Kapital-
markt begeben und eine erfolgreiche Plat-
zierung der ebenfalls relativ verbreiteten 
Schuldscheindarlehen haben wir gerade 
bei der Stadt Wiesbaden erlebt. Interessant 
für kleinere Städte können beispielsweise 
Anleihen sein, die an die eigenen Bürger 
ausgegeben werden. Ich glaube, dass es 
bei vielen eine Bereitschaft gäbe die eigene 
Stadt zu unterstützen.

Dreier: Für eine Stadt wie Salzkotten 
kommt, sofern notwendig, nur der klas-
sische Kommunalkredit in Frage, da der 
Beschaffungsaufwand und die Konditi-
onen sehr niedrig sind. 
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zu überschätzen und insbesondere ein Ge-
spür für schwache Signale zu entwickeln.

Passend zum Kulturwandel stellte Dr. 
Sebastian Fritz-Morgenthal von der Lead-
vise Managementberatung das Profiling 
als ein Instrument vor, um Risiken 
menschlichen Fehlverhaltens zu reduzie-
ren. Sehr anschaulich motivierte er sein 
Thema am Beispiel zahlreicher Fälle ein-
getretener operationeller Risiken mit au-
ßergewöhnlich hohen Unternehmensver-
lusten und zeigte insbesondere auf, dass 
die mit einem Schaden unmittelbar ver-
bundenen direkten Kosten (finanzielle 
Verluste, Kosten für notwendige Untersu-
chungen, Kosten für Rechtsstreitigkeiten 
und gegebenenfalls Strafen) bei weitem 
durch zusätzliche indirekte Kosten (gestie-
gene Refinanzierungskosten durch gesun-
kene Bonität, Anstieg der RWAs, gesunke-

ne Reputation und den Kosten aus etwai-
gen notwendigen Änderungen des Ge-
schäftsmodells) überschritten werden 
können. Abgeleitet aus der kriminalisti-
schen Forschung versucht man, mit Profi-
ling „Opportunity Seeker“ zu identifizie-
ren, die aktiv nach Schwachpunkten im 
System suchen, um diese für sich auszu-
nutzen. 

Überhaupt stand auf der Siegener Kon-
ferenz das Thema Wandel und damit die 
zukünftige Entwicklung der Risk Gover-
nance stark im Mittelpunkt. Dies zeigten 
die beiden Vorträge zur Nachhaltigkeit. 
Am ersten Tag referierte Prof. Dr. Wiede-
mann von der Universität Siegen zusam-
men mit seinem Mitarbeiter Fabian Leon-
hardt über „Sustained Sustainability in 
Banken – Von der strategischen Veranke-
rung über die Triple Bottom Line zum in-

tegrierten Reporting“. In einem ersten 
Schritt stellten sie die Möglichkeiten zur 
Integration der Nachhaltigkeit in das Ge-
schäftsmodell einer Bank dar. Zur Opera-
tionalisierung von nachhaltigem Wirt-
schaften gilt es, verschiedene Integrations-
phasen zu durchlaufen, beginnend mit 
dem „Doing good“ (passive Compliance, 
erweitertes Risikomanagement) bis zum 
„Being good“ (strategisches Management, 
Umsetzung in strategische Vorteile). Letzt-
endlich muss Nachhaltigkeit in der kom-
pletten Wertschöpfungskette einer Bank 
verankert werden. Dies schließt eine inte-
grierte Berichterstattung der Aktivitäten 
und Ergebnisse zwingend mit ein. Anre-
gungen können die Rahmenwerke der 
verschiedenen Standardsetzer (IIRC, GRI, 
SASB und DNK) bieten. Zusätzlich befeu-
ert wird das Thema durch die bis zum 
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Engagements reduzieren. Kredite für Kom-
munen, die zuvor als nahezu unbegrenzt 
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden 
nur noch in spürbar reduzierter Form vor-
handen sein. Ein Miteinander von Kredit-
gebern und -nehmern auf Augenhöhe ist 
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte 
Banken können den Kommunen in diesem 
Zusammenhang dabei helfen, alternative Fi-
nanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein 
externes Rating kann dabei eine Investi-
tionsentscheidung für die Marktteilnehmer 
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt 
erleichtern.

Everling: Tatsächlich zwingt die Verknap-
pung des Eigenkapitals die Banken dazu, 
noch strikter ihre Prioritäten zu setzen und 
auch den Fall einzukalkulieren, dass es bei 
Kommunen zu Zahlungsverzögerungen 
kommt.

RISIKO MANAGER: Auf der anderen Seite 
hat die Finanzkrise die strukturellen Schwä-
chen der kommunalen Finanzierung dras-
tisch offengelegt. Was können Städte und 
Gemeinden tun, um ihre angeschlagenen 
Haushalte zu sanieren?

Dreier: Wir müssen Angebote und Stan-
dards in allen Bereichen zurückfahren, 
eine Schuldenfreiheit anstreben bzw. kon-
sequent umsetzen und möglichst keine 
Neuverschuldungen bewilligen. Das gilt 
aber nicht für rentierliche Bereiche, z.B. 
mit der Zielsetzung der Energieeinsparung 
oder langfristiger Gewinnerzielung durch 
regenerative Energie, z.B. Windkraft. Nur so 
viel: Steuererhöhungen helfen meist nicht 
aus der Misere, da das „Mehr“ auch wieder 
ausgegeben wird.

Otte: Die finanzielle Lage der Kommu-
nen ist sehr heterogen. Obwohl die In-
anspruchnahme von Kassenkrediten von 
Kommunen gerade in den letzten beiden 
Jahren explosionsartig angestiegen ist, be-
sitzen einige Gebietskörperschaften gerade 
in Baden-Württemberg oder Bayern noch 
Gestaltungsspielräume. Es gibt Beispiele 
für erfolgreiche Sanierungen, wie etwa 
die Stadt Düsseldorf, die sich von Beteili-
gungen trennte, oder die Stadt Langenfeld, 
die bereits Ende der 80er einen Sparkurs 
eingeschlagen hat. Natürlich gilt es aber 
zu bedenken, dass den Kommunen ihre 
Aufgaben in weiten Teilen gesetzlich vor-
geschrieben sind und sie auch ihre Ein-
nahmesituation nur sehr begrenzt steuern 

können. Besonders in strukturschwachen 
Regionen ist dann ein strukturelles Defizit 
nicht ohne weiteres zu beheben. Dennoch 
ist es auch gerade hier wichtig, ein realis-
tisches Bild der finanziellen Situation zu 
schaffen. Dies muss die Einführung der 
Doppik in der Buchführung bedeuten; es 
muss klar sein, was die Kernaufgaben der 
Kommunen sind und wie man diese rea-
listisch erfüllen kann. Wer aber mehr Ei-
genverantwortung der Kommunen fordert, 
muss ihnen eben auch ein paar zusätz-
liche Freiheiten einräumen und darf ihnen 
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aufbürden. Diese Freiräume würden dazu 
führen, dass es langfristig größere Unter-
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Letztendlich müssen wir entscheiden, ob 
wir das wirklich wollen.
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1. Januar 2016 zwingend umzusetzende 
EU-Richtlinie „Offenlegung nicht-finanzi-
eller und die Diversität betreffender Infor-
mationen durch bestimmte große Gesell-
schaften und Konzerne“. Am zweiten Tag 
wurde das Thema Nachhaltigkeit weiter 
vertieft, wobei Anne-Kathrin Hinze und 
Dr. Remmer Sassen von der Universität 
Hamburg Ansätze zur Integration nicht-
finanzieller Leistungsindikatoren in das 
Risikomanagementsystem aufzeigten.

Die weiteren Vorträge des zweiten Tages 
stellten insbesondere die Interdisziplinari-
tät von Risk Governance in den Vorder-
grund. Guido Kaufmann vom Lehrstuhl 
für Rechnungslegung und Corporate 
Governance der Universität Siegen stellte 
in seinem Vortrag „Systemrisikomessung 

und Regulierung – Wege in ein stabileres 
Finanzsystem“ die Frage der Notwendig-
keit der Regulierung in den Vordergrund 
und zeigte Ansätze zur Messung des sys-
temischen Risikos auf. In seinem Beitrag 
erläuterte Prof. Dr. Volker Stein vom Lehr-
stuhl für Personalmanagement und Orga-
nisation zunächst den Status Quo der Risk 
Governance und moderierte anschließend 
eine Diskussion mit den Wissenschaftlern 
und Praktikern über die Ausrichtung der 
Siegener Risk Governance-Forschung. Ziel 
war es, deren Alleinstellungsmerkmale auf 
Zukunftsfähigkeit und Belastbarkeit hin zu 
hinterfragen – sozusagen ein „Stresstest“ 
für den Forschungsansatz. Dieser fügt sich 
nicht nur in das Leitbild der Universität 
Siegen „Zukunft menschlich gestalten“ 

ein, sondern greift zentrale Gestaltungsfra-
gen wie Nachhaltigkeit, Resilienz und 
Komplexitätsangemessenheit auf. Nachfol-
gend hielt Tobias M. Scholz vom Lehrstuhl 
Stein einen Metadiskurs über die Auffas-
sung von Risk Governance in Organisatio-
nen und stellte die These auf, dass Risk 
Governance nicht nur das Finden von Lö-
sungen bedeutet, sondern den Auftrag hat, 
bewusst viel umfassender als bislang Risi-
ken zu suchen, um so proaktiv tätig zu 
werden. Im letzten Beitrag stand noch ein-
mal die Regulierung im Vordergrund, wo-
bei Zsuzsanna Csapó vom Lehrstuhl für 
Bank- und Finanzwirtschaft der Universi-
tät Hagen eine Studie zur Ermittlung des 
Umsetzungsstandes der MaRisk in der 
Leasing-Branche präsentierte. q
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